
Ein Leitfaden zur guten Vorbereitung und Planung

ChECkListE für 
barriErEfrEiE 
VEranstaLtungEn

bauhofstaße 9
55116 Mainz

www.masgff.rlp.de



GrundleGende 
AnforderunGen für 
bArrierefreie 
VerAnstAltunGen

eine gute Vorbereitung und Planung ist in vielen fällen der schlüssel 
zum erfolg. dieses gilt auch für den bereich des Veranstaltungsmanage-
ments. denn mit einem beschwerlichen Anfang für behinderte besuche-
rinnen und besucher oder teilnehmerinnen und teilnehmer kann jede – 
ansonsten noch so gut organisierte – Veranstaltung schaden nehmen. 
oft sind es nur Kleinigkeiten, wie ein fehlender Handlauf an der bühnen-
treppe oder nicht abgedeckte Kabel, welche für die betroffenen große 
erschwernisse darstellen und mit wenig Aufwand hätten vermieden wer-
den können. 

Veranstaltern fällt es nicht immer leicht, einen Veranstaltungsort aus der 
Perspektive eines Menschen mit behinderung zu betrachten und zu er-
kennen, dass vielerlei „stolpersteine“ auf dem Weg zu einer erfolgreichen 
Veranstaltung liegen können.

um eine bessere und einfachere Planung von barrierefreien Veranstal-
tungen zu ermöglichen, die von allen selbstverständlich und ohne Hin-
dernisse besucht werden können, wurde diese Handreichung zusam-
mengestellt. sie enthält grundlegende informationen, auf was bei der 
Vorbereitung und durchführung zu achten ist sowie eine Checkliste für 
die konkrete umsetzung vor ort.
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Wir hoffen, dass diese broschüre über eine möglichst weite Verbreitung 
zum Gelingen von barrierefreien Veranstaltungen beitragen wird, um so 
dem Ziel einer uneingeschränkten teilhabe von Menschen mit behinde-
rung ein stück näher zu kommen.

Malu dreyer ottmar Miles-Paul
Ministerin für Arbeit, soziales, landesbeauftragter für die belange

Gesundheit, familie und frauen von Menschen mit behinderungen

die vorliegende Checkliste gibt eine orientierung, wie barrierefreie 
Veranstaltungen von Anfang an geplant und durchgeführt werden. Von 
den dargestellten standards profitieren letztlich alle teilnehmerinnen 
und teilnehmer einer Veranstaltung. Ziel sind Veranstaltungen, die alle 
Menschen unbeschwert besuchen und gemeinsam und gleichberechtigt 
erleben können.

die Checkliste wurde vom landesbeirat zur teilhabe behinderter Men-
schen erarbeitet. sie orientiert sich an der ausführlichen broschüre 
„events für Alle“ des instituts Verkehr und raum der fachhochschule 
erfurt (www.verkehr-und-raum.de).



Ankündigung

druckversion der Ankündigung: 
■  klare, gut lesbare schrift (sans serif-schriften, z.b. Arial, Helvetica), 
■  Kontrastreiche Gestaltung (schwarz – Weiß, schwarz – Gelb o. ä.)
■  schriftgröße 0,35 – 0,7 cm (entspricht zum beispiel schrifttyp Arial 

mindestens 12 Punkt schriftgröße)
■  Mattgestrichenes Papier verwenden (kein Hochglanzpapier 

verwenden)

Ankündigung im internet in einer barrierefreien internetversion 
(standards der barrierefreie-informationstechnik-Verordnung (bitV) 
einhalten), e-Mail-Adresse für nachfragen angeben.

leichte sprache beachten (eine information pro satz, fremdwörter 
vermeiden)

spezielle bedürfnisse abfragen (zum beispiel Gebärdensprachdolmet-
schen, induktionsanlagen und schriftdolmetschen für schwerhörige 
Menschen)

Anfahrt

bei der einrichtung von behindertenparkplätzen auf folgende 
Kriterien achten:
■  in ausreichender Zahl einrichten (3 % der vorhandenen Parkplätze, 
 mindestens 1),
■  kennzeichnen und ausschildern,
■  in unmittelbarer nähe des Veranstaltungsortes anordnen,
■  Maße: breite 3,50 m,
■  harte, ebene und rutschfeste oberfläche; kein Gefälle.

Auf gute erreichbarkeit durch den ÖPnV achten.  

informationen über barrierefreie ÖPnV-nutzung bereithalten 
und verfügbar machen (niederflurbusse mit fahrzeuggebunder 
rampe/lift, ein- und Ausstiegsservice am nächstgelegenen bahnhof 
(information unter www.bahnhof.de), behindertenfahrdienst)

Wege/Zugang

stufenloser Zugang zum Veranstaltungsort und zu den 
Veranstaltungsräumen

Wege und rampen mit nicht mehr als 6 % steigung und gut 
befestigten oberflächen

den regulären Zugang barrierefrei gestalten, ansonsten Hinweise auf 
barrierefreie Zugänge

Kontrastreiche Gestaltung nicht vermeidbarer Hindernisse
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VerAnstAltunGen
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Kabel und schläuche mit Matten oder Kabelbrücken abdecken

Keine Gegenstände/Zweige in die Wege ragen lassen (unfallgefahr 
für blinde und sehbehinderte Personen)

Beschilderung/Beschriftung

■  Klare, gut lesbare schrift (sans serif-schriften, z.b. Arial, Helvetica), 
■  Kontrastreiche Gestaltung (schwarz – Weiß, Gelb – schwarz o.ä,)
■   Auf ausreichende schriftgrößen achten, tischnamenskarten auch 

in größerer entfernung lesbar gestalten.
■  Möglichst Piktogramme verwenden

Toiletten

beschilderung der damen- und Herrentoiletten mit erhabenen 
(tastbaren) buchstaben gestalten

barrierefreie toiletten müssen vorhanden sein. 
Auf folgende Merkmale achten:
■  türbreite mindestens 90 cm und tür nach außen aufschlagend 

oder schiebetür
■  bewegungsfläche innen 150 x 150 cm
■  Klappgriffe/Haltegriffe auf beidenseiten der toilette
■  empfohlene toilettenhöhe 48 cm
■  bewegungsfläche neben der toilette mit einer breite von 90 cm 

(grundsätzlich auf beiden seiten)
■  Höhenverstellbare toilette und Klappliege/liege wünschenswert.

Hinweisschilder auf barrierefreie toilette anbringen
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Möblierung

Ausreichend zugängliche rollstuhlplätze vorsehen (breite 90 cm)

stühle an verschiedenen stellen der bestuhlung für rollstuhlplätze 
weglassen

bei Möblierung mit stehtischen auch tische in sitzhöhe vorsehen, 
stühle bereit halten

Auf gut unterfahrbare tische achten (Querstreben vermeiden, etwa 
76 cm Höhe der unteren Kante)

Ausreichende breite für durchgänge/Zwischenraum zwischen tisch- 
und stuhlgruppen (1,20 m)

Ausstellungsobjekte/Informationstafeln/Informationsmaterial

Ausstellungsobjekte, informationstafeln und informationsmaterial
sichtbar für rollstuhlnutzerinnen und -nutzer anbringen/auslegen

Bühne und Präsentation

Gute sichtbarkeit der Vortragenden, gute Ausleuchtung

bühne mit rampe zugänglich machen (steigung 6 %, in Ausnahme-
fällen bis zu 12 %)*

stufen zur bühne mit Handlauf versehen

* entsprechend den erfordernissen des Programms 
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Höhenverstellbares rednerpult oder niedriges Pult (reguläre 
tischhöhe) vorsehen*

Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher gut sichtbar für 
gehörlose teilnehmerinnen und teilnehmer positionieren, geeignete 
Plätze für gehörlose Menschen in nähe zu den dolmetscherinnen 
und dolmetschern reservieren

Hinweistafeln bei technischen Hilfen für hörgeschädigte Menschen 
(z.b. für induktionsanlagen)

Projektionen/Präsentationen:
■  Anforderungen an schrift und Kontrast (sans-serif-schriften, 
 kontrastreiche Gestaltung, ausreichende schriftgrößen für 
 die lesbarkeit in größerer entfernung)
■  Grafiken, bilder, diagramme für blinde und sehbehinderte 
 Menschen im Vortrag verbal erläutern und beschreiben

bei Großveranstaltungen mit stehendem Publikum einen rollstuhl-
podest im Zuschauerbereich vorsehen

Service

das servicepersonal soll über die einrichtungen für behinderte
Menschen Auskunft geben können

Hilfestellung im bedarfsfall erfragen

* entsprechend den erfordernissen des Programms















tAbelle eMPfoHlener  
fArbKontrAste
 Unter-  Zeichenfarbe
 grundfarbe 
  schwarz weiß purpur blau cyan grün gelb rot

 schwarz  + + – + + + –

 weiß +  + + – – – +

 purpur + +  – – – – –

 blau – + –  + – + –

 cyan + – – +  – – –

 grün + – – + –  – –

 gelb + – + + – –  –

 rot – + – – – – + 

legende:

 + gut geeignet

 – nicht geeignet

Weitere informationen zu dem thema:
www.barrierefrei.rlp.de

bestellen sie den newsletter:
www.teilhabe-gestalten.rlp.de
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diese druckschrift wird im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der landesregierung rheinland-Pfalz heraus-

gegeben. sie darf weder von Parteien noch Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder Wahlhelferinnen und 

-helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. 

dies gilt für Kommunal-, landtags-, bundestags- und europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit 

insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an informationsständen der Parteien sowie das einle-

gen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer informationen oder Werbemittel. untersagt ist gleichfalls 

die Weitergabe an dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen bezug zu einer bevorstehenden 

Wahl darf die druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der landesregierung 

zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. den Parteien ist es gestattet, die druck-

schrift zur unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.


